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I.

20020

Runderlass zur Anwendbarkeit 
des Anti-Korruptionserlasses auf die 
nordrhein-westfälischen Hochschulen 

und Universitätskliniken
Runderlass 

des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

Vom 4. Oktober 2023

1
Geltungsbereich

Dieser Runderlass gilt für die Hochschulen in der Trä-
gerschaft des Landes sowie die Universitätskliniken im 
Sinne des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) mit Ausnahme der Kunst- und Musik-
hochschulen im Sinne des Kunsthochschulgesetzes 
vom  13. März 2008 (GV. NRW. S.  195). Die Regelungen 
des Anti-Korruptionserlasses vom 9. Dezember 2022 
(MBl. NRW. S. 1034) bleiben unberührt.

2
Anwendungsempfehlung

Den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes sowie 
den Universitätskliniken und den ihnen jeweils zuzuord-
nenden Bereichen wird, soweit hierzu nicht bereits eine 
Verpfl ichtung besteht, empfohlen, den Anti-Korruptions-
erlass entsprechend anzuwenden.

3
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2023 S. 1158

21210

Änderung der Beitragsordnung
der Apothekerkammer Nordrhein

Bekanntmachung 
der Apothekerkammer Nordrhein

Vom 14. Juni 2023

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 14. Juni 2023 aufgrund des 
§  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S.  403), das zuletzt durch Gesetz vom 
25. März 2022 (GV. NRW. S. 416) geändert worden ist, die 
folgende Änderung der Beitragsordnung der Apotheker-
kammer Nordrhein vom 18. November 2020 (MBl. NRW. 
S.  889), die zuletzt durch Beschluss vom 15. Juni 2022 
(MBl. NRW. S. 796) geändert worden ist, beschlossen:

Artikel I

§ 2 Absatz 1 Satz 6 der Beitragsordnung der Apotheker-
kammer Nordrhein wird wie folgt gefasst: 

„Die für die Beitragshöhe maßgebenden Parameter sind 
jährlich gleichzeitig mit der Feststellung des Haushalts-
plans festzusetzen.“ 

Artikel II

Diese Änderung der Beitragsordnung tritt am Tag nach 
der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 6. Juli 2023

Dr. Armin  H o f f m a n n

Präsident

Genehmigt.

Düsseldorf, den 28. September 2023

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

H a m m

– MBl. NRW. 2023 S. 1158

751

Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen 

zur Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgen-
anpassung sowie zur Risikoabschätzung 

und Prävention von klimawandelbedingten 
 Naturgefahren und Extremwetterereignissen 

(Klimaanpassungsrichtlinie – KA-RL)
Runderlass 

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Vom 6. Oktober 2023

1
Rechtsgrundlagen, Zuwendungszweck

1.1 
Rechtsgrundlagen

Auf der Grundlage dieser Richtlinie und nach Maßgabe 
folgender Regelungen gewährt das Land Nordrhein-
Westfalen Zuwendungen:

a)  §§  23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV.  NRW. S.  158), in der jeweils geltenden Fassung, 
im Folgenden LHO, sowie den dazugehörigen Verwal-
tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 
6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in der jeweils gelten-
den Fassung, im Folgenden VV beziehungsweise VVG 
zur LHO,

b)  Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 27.9.2014, 
S.  65), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2023/1315 (ABl. L 167 vom 30.6.2023, S.  1) geändert 
worden ist, im Folgenden AGVO, und 

c)  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Arti-
kel  107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der  Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L 352 vom 24.12.2013, S.  1), die durch die Ver-
ordnung (EU) 2020/972 (ABl. L 215 vom 7.7.2020, S. 3) 
geändert worden ist.

Bei der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 gelten darüber 
hinaus die folgenden Regelungen in der jeweils gelten-
den Fassung:

a)  Verordnung (EU) Nr.  2021/1058 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
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den Kohäsionsfonds (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60; 
L 13 vom 20.1.2022, S. 74),

b)  Verordnung (EU) Nr.  2021/1060 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit ge-
meinsamen Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für 
einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit 
Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den 
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds 
für die innere Sicherheit und das Instrument für fi -
nanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
 Visumpolitik (ABl. L231 vom 30.6.2021, S. 159; L 450 
vom 16.12.2021, S.  158; L 241 vom 19.9.2022, S.  16; 
L 065 vom 2.3.2023, S. 59), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2023/2435 (ABl. L 63 vom 28.02.2023, 
S. 1) geändert worden ist, und

c)  EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie NRW vom 7. Oktober 
2022 (MBl. NRW. S. 871). 

Die EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie NRW geht den VV be-
ziehungsweise VVG zu §§ 23 und 44 LHO NRW und den 
Vorschriften dieser Richtlinie vor, sofern sie diesen wi-
derspricht oder sie ergänzt. Handelt es sich nicht um 
eine anteilige Gewährung von EU-Mitteln aus dem 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027, erfolgt die Förde-
rung nach den §§ 23 und 44 der LHO NRW.

Findet die Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Investi-
tionsgesetzes Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen 
vom 8. Dezember 2020 Anwendung bei der Gewährung 
einer Zuwendung, gelten darüber hinaus die dort ent-
sprechenden Regelungen in der jeweils geltenden Fas-
sung; sie gehen den Regelungen dieser Richtlinie vor, 
 soweit sie diesen widersprechen oder sie ergänzen.

Bei der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 werden aus-
schließlich Vorhaben unterstützt, die gemäß den vom 
EFRE/JTF-Begleitausschuss NRW aufgestellten Aus-
wahlkriterien plausibel und angemessen sind und einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit sowie zur Verbesserung und 
Gewährleistung der Lebensqualität der Menschen und 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels leisten. 
Dieses ist im Antragsverfahren darzustellen.

1.2 

Zuwendungszweck

Ziel dieser Richtlinie ist die Förderung von Maßnahmen 
zur Verminderung der Anfälligkeit oder Empfi ndlichkeit 
sowie zum Erhalt und zur Steigerung der Anpassungsfä-
higkeit natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer 
Systeme gegenüber den Folgen des Klimawandels. Unter 
letztere fallen auch negative Folgen von klimawandelbe-
dingten Naturgefahren und Extremwetterereignissen. 
Auf diese Weise sollen insbesondere die Klimaresilienz 
gestärkt und gesteigert, aber auch Beiträge beispiels-
weise zum Boden- und Flächenschutz, zur Biodiversität, 
zur Umweltgerechtigkeit sowie zur menschlichen Ge-
sundheit und zum Wohlbefi nden geleistet werden. 

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Die bewilligende Stelle entscheidet aufgrund ihres 
pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2

Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung sind Vorhaben in Nordrhein-
Westfalen, die der Klimaanpassung und somit einer 
 verbesserten Resilienz und Risikoprävention gegenüber 
Klimawandelfolgen auf lokaler und regionaler Ebene 
dienen. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen, die die 
Anfälligkeit oder Empfi ndlichkeit der Bevölkerung oder 
der Wirtschaft gegenüber Klimawandelfolgen reduzieren 
sowie Maßnahmen, die die Fähigkeit der Bevölkerung 
oder der Wirtschaft erhöhen, sich an den Klimawandel 
anpassen und potenziellen Schaden mindern zu können.

Förderfähig sind Vorhaben nach den Nummern 2.1 
und 2.2.

2.1
Investive Vorhaben

Gefördert werden Ausgaben für investive Vorhaben in 
Nordrhein-Westfalen an oder auf Gebäuden, Liegen-
schaften, Infrastruktureinrichtungen sowie im öffent-
lichen Raum, die der Klimafolgenanpassung oder Risiko-
prävention dienen.

Förderfähig sind Maßnahmen

a)  zum Schutz vor Überhitzung, Dürre und Trockenheit,

b)  zur Schaffung von Verdunstungskühle,

c)  zur Wiederherstellung natürlicher Bodenaustausch-
Prozesse,

d)  zur Verfolgung des Schwammstadt-Prinzips, wie bei-
spielsweise Maßnahmen zum Versickern, Verdunsten, 
Speichern, Zurückhalten und schadfreiem Ableiten 
von Niederschlagswasser,

e)  zum Schutz vor klimawandelbedingten Naturgefah-
ren und Extremwetterereignissen sowie

f)  zur Steigerung der Klimaresilienz.

2.2
Nicht-investive Vorhaben

Gefördert werden Ausgaben für nicht-investive Vorha-
ben, die darauf abzielen,

a)  die Umsetzung von investiven Vorhaben der Klimaan-
passung vorzubereiten,

b)  die Umsetzung von investiven Vorhaben fachlich und 
beziehungsweise oder organisatorisch zu begleiten 
(zum Beispiel anteilige Personalausgaben),

c)  den Kompetenzaufbau bei kommunalen Akteuren so-
wie möglicher Dritter zu unterstützen und ihre Hand-
lungsbereitschaft zu erhöhen: in Form von Beratung, 
Bildung, Weiterbildung (auch Teilnahmegebühren), 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Akteurs-
beteiligung, Vernetzung und Kooperationsprojekte 
zwischen verschiedenen Akteuren der Klimaanpas-
sung sowohl national als auch international oder

d)  die Katastrophenresilienz gegenüber klimawandelbe-
dingten Gefahren oder Extremwetterereignissen 
durch bessere Vorhersageinstrumente und Bewälti-
gungsstrategien zu steigern.

Bei der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 sind nicht-inves-
tive Vorhaben nur dann förderfähig, sofern sie der Kon-
zeption, Entwicklung oder kommunikativen Begleitung 
des geförderten investiven Vorhabens unmittelbar dien-
lich sind und im Verhältnis zur investiven Maßnahme 
eine nur untergeordnete Rolle spielen.

3
Zuwendungsempfangende 

3.1

Zum Kreis der Zuwendungsempfangenden gehören: 

a)  nordrhein-westfälische Gemeinden und Kreise sowie 
deren Zusammenschlüsse und Zweckverbände (Ge-
meindeverbände) und deren Eigengesellschaften und 
kommunale Unternehmen,

b)  sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
zum Beispiel Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen,

c)  kleine und mittlere Unternehmen gemäß Nummer 3.2 
sowie sonstige juristische Personen des Privatrechts, 
zum Beispiel eingetragene Vereine, Verbände, Genos-
senschaften und

d)  gemeinnützige Träger sozialer Einrichtungen, wie bei-
spielsweise Träger der freien Wohlfahrtspfl ege.

3.2

Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts sind alle 
Einrichtungen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
üben, auch wenn die Tätigkeit im Vergleich zu den übri-
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gen Aufgaben der Einrichtung geringfügig und gemein-
nützig ist und keine Absicht besteht, Gewinn zu erzielen. 
Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist jede Tätigkeit, die da-
rin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem be-
stimmten Markt anzubieten.

Die Größenklasse des Unternehmens bestimmt sich ge-
mäß der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 
6.  Mai 2003 betreffend die Defi nition der Kleinstunter-
nehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003 S. 36) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen 
beziehungsweise Sektoren in den Fällen des Artikels  1 
Absatz 2 bis 5 AGVO.

Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanord-
nung aufgrund eines früheren Beschlusses der Europäi-
schen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe 
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht 
nachgekommen ist, darf keine Förderung nach dieser 
Richtlinie gewährt werden.

Ebenfalls ausgeschlossen sind Zuwendungen an Unter-
nehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 2 Num-
mer 18 AGVO.

3.3
Förderung auf Grundlage der AGVO

Eine Förderung von Vorhaben nach Nummer 2.1 und 2.2 
ist bei Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts 
aufgrund der folgenden Freistellungstatbestände (Num-
mern 3.3.1 bis 3.3.8) der AGVO möglich.

Im Falle einer Zuwendung auf der Grundlage der AGVO 
sind die beihilfefähigen Ausgaben in der Anlage 1 und 
Beihilfehöchstintensitäten als Förderhöchstbetrag in der 
Anlage 2 geregelt.

Zudem gelten für die einzelnen Freistellungstatbestände 
der AGVO die in Artikel 4 der AGVO genannten Anmel-
deschwellen.

Für die Berechnung der Förderhöchstgrenzen und der 
zuwendungsfähigen Ausgaben werden die Beträge vor 
Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben heran-
gezogen. Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind durch 
schriftliche Unterlagen zu belegen, die klar, spezifi sch 
und aktuell sein müssen.

3.3.1

Durchführbarkeitsstudien gemäß Artikel 25 AGVO.

3.3.2

Studien und Beratungsleistungen in den Bereichen Um-
weltschutz und Energie gemäß Artikel 49 AGVO.

3.3.3

Beratungsdienste für kleine und mittlere Unternehmen 
gemäß Artikel  18 AGVO, solange es sich nicht um 
Dienstleistungen handelt, die fortlaufend oder in regel-
mäßigen Abständen in Anspruch genommen werden oder 
die zu den gewöhnlichen Betriebskosten des Unter-
nehmens gehören wie beispielsweise laufende Steuer-
beratung, regelmäßige Rechtsberatung oder Werbung.

3.3.4

Industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung 
gemäß Artikel  25 AGVO. Der geförderte Teil eines Vor-
habens muss vollständig einer oder beiden Kategorien 
zugeordnet werden können.

3.3.5

Prozess- und Organisationsinnovationen in kleinen und 
mittleren Unternehmen gemäß Artikel 29 AGVO.

3.3.6

Investitionen für die Sanierung von Umweltschäden, 
die  Rehabilitierung natürlicher Lebensräume und Öko-
systeme, den Schutz beziehungsweise die Wiederherstel-

lung der Biodiversität oder die Umsetzung naturbasier-
ter Lösungen für die Anpassung an den Klimawandel 
und für den Klimaschutz gemäß Artikel 45 AGVO.

3.3.7

Investitionen in den Umweltschutz einschließlich Dekar-
bonisierung gemäß Artikel 36 AGVO.

3.3.8

Investitionen in Forschungsinfrastrukturen, die wirt-
schaftliche Tätigkeiten ausüben gemäß Artikel 26 AGVO. 
Der für den Betrieb oder die Nutzung der Infrastruktur 
berechnete Preis muss dem Marktpreis entsprechen. Die 
Infrastruktur muss mehreren Nutzerinnen und Nutzern 
offenstehen und der Zugang zu transparenten und dis-
kriminierungsfreien Bedingungen gewährt werden.

3.4

Liegen bei einer Zuwendung an ein Unternehmen im 
Sinne des EU-Beihilferechts die Voraussetzungen für 
eine Förderung auf der Grundlage eines Freistellungs-
tatbestandes der AGVO nicht vor, kann die Förderung 
 lediglich auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 als De-minimis-Beihilfe erfolgen.

In diesem Fall sind die Anforderungen der Verordnung 
(EU) Nr.  1407/2013 einzuhalten. De-minimis-Beihilfen 
sind für ein einziges Unternehmen auf den Schwellen-
wert nach Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 
in einem Zeitraum von drei Steuerjahren begrenzt und 
setzen voraus, dass die formellen Voraussetzungen des 
Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 eingehalten 
werden.

4
Zuwendungsvoraussetzungen  

4.1

Geförderte Vorhaben nach Nummer  2.1 müssen einen 
Beitrag zur Klimafolgenanpassung oder Risikopräven-
tion leisten. Bei der Antragstellung ist daher die mögli-
che Betroffenheit durch den Klimawandel und die Eig-
nung der beantragten Maßnahmen, dieser Betroffenheit 
entgegenzuwirken, mit Hilfe von Nachweisen oder Er-
läuterungen darzustellen, die die beantragten Maßnah-
men begründen.

Die Herleitung beziehungsweise der Nachweis des Be-
darfs und der Eignung von Maßnahmen zur Klimafol-
genanpassung oder Risikoprävention und deren geplante 
Umsetzung können beispielsweise erfolgen durch ent-
sprechende inhaltliche Verweise auf:

a)  ein vorliegendes Klimaanpassungskonzept,

b)  ein vorliegendes Teilkonzept mit dem Schwerpunkt 
„Anpassung an den Klimawandel“,

c)  ein Kapitel zur Klimaanpassung in einem vorliegen-
den Klimaschutzkonzept,

d)  eine vorhandene Stadtklimaanalyse oder ein vorhan-
denes Stadtklimagutachten, eine siedlungsklimatische 
Modellierung, eine Klimafunktionskarte oder eine 
Planungshinweiskarte Stadtklima, eine Starkregenge-
fahrenkarte,

e)  den Klimaatlas NRW des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
oder

f)  die erfolgte Teilnahme an einem betrieblichen Bera-
tungsprozess beziehungsweise Managementsystem 
zur Anpassung an den Klimawandel.

Bei einer Förderung von Versickerungsanlagen muss die 
Niederschlagswasserbehandlung den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen. Die Vorgaben 
des Runderlasses „Anforderungen an die öffentliche Nie-
derschlagsentwässerung im Mischsystem“ vom 3. Januar 
1995 (MBl. NRW. 1995  S.  254) in der jeweils geltenden 
Fassung sowie des Runderlasses „Anforderungen an die 
öffentliche Niederschlagsentwässerung im Trennver-
fahren“ vom 26. Mai 2004 (MBl. NRW. 2004 S. 583) in der 
jeweils geltenden Fassung, sind einzuhalten.
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Zulässige Abweichungen nach der Broschüre „Reten-
tionsbodenfi lter – Handbuch für Planung, Bau und Be-
trieb“, aktualisierte 2. Aufl age, Stand 2015, des für Kli-
maschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes NRW zuständigen Ministeriums 
bleiben unberührt.

4.2

Die Gesamtfi nanzierung des Vorhabens muss gesichert 
sein und die Antragstellenden müssen eine ordnungs-
gemäße Durchführung und Abrechnung gewährleisten.

4.3

Die Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden, wenn 
der Zuwendungsempfangende vor Beginn der Arbeiten 
für das Vorhaben oder die Tätigkeit einen schriftlichen 
Antrag bei der Bewilligungsbehörde gestellt hat und 
wenn mit der zu fördernden Maßnahme zum Zeitpunkt 
der Bewilligung des Antrags noch nicht begonnen wor-
den ist. Die in Nummer 1.3 der VV zu § 44 LHO bezie-
hungsweise Nummer 1.3 der VVG zu § 44 LHO genann-
ten Ausnahmen bleiben hiervon unberührt.

Als Maßnahmenbeginn gilt jede verbindliche Auftrags-
vergabe, Bestellung und jeder Vertrag über den Kauf oder 
die Installation. Bei Baumaßnahmen gelten Planungsleis-
tungen bis Leistungsphase 6 der Honorarordnung für 
 Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl.  I 
S.  2276), die zuletzt durch Artikel  3 des Ge setzes vom 
22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nummer 88)  geändert wor-
den ist, und Bodenuntersuchungen nicht als Beginn des 
Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zu-
wendung. Der Grunderwerb außer im Falle des Erwerbs 
einer von Stilllegung bedrohten Betriebsstätte ist nicht 
als Beginn des Vorhabens anzusehen, es sei denn, die Aus-
gaben des Grunderwerbs sollen in die Förderung einbe-
zogen werden. Ausgaben für Planung und Bodenunter-
suchungen, die vor Antragstellung entstanden sind, sind 
förderfähig, soweit sie im unmittelbaren Zusammenhang 
mit einem förderfähigen Investitionsvorhaben nach die-
ser Richtlinie stehen, sie frühestens zwei Jahre vor An-
tragstellung beauftragt wurden und ihre Beauftragung, 
Durchführung und Abrechnung unter Einhaltung der 
Anlage 1 zu Nummer 5.1 der VVG zu § 44 LHO – Allge-
meine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung an Gemeinden (ANBest-G), der Anlage  2 
zu Nummer 5.1 der VV zu § 44 LHO – Allgemeine Neben-
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) beziehungsweise der Anlage 1 zu Num-
mer 6.1 EFRE/JTF RRL NRW (ANBest-EU) erfolgt ist.

Für eine Förderung der Ausgaben für bereits erfolgte 
Planungsleistungen sind diese bei Antragstellung voll-
ständig anzugeben.

4.4 

Bei Vorhaben des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-
2027 werden ausschließlich Vorhaben unterstützt, die ge-
mäß den vom EFRE/JTF-Begleitausschuss NRW aufge-
stellten Auswahlkriterien erfüllen. Hierzu zählen unter 
anderem die spezifi schen Auswahlkriterien „Beitrag zur 
Verbesserung und Gewährleistung der Lebensqualität 
der Menschen“ und „Beitrag zur Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels“ aber auch der Beitrag des Vorha-
bens zur ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Nachhaltigkeit und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit, 
einschließlich auch Gleichberechtigung, Inklusion und 
Nichtdiskriminierung. Dieses ist im Antragsverfahren 
darzustellen.

5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung.

5.2
Finanzierungsart

Die Finanzierung erfolgt im Wege der Anteilsfi nanzie-
rung.

5.3
Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer vorhaben-
bezogener Zuschuss beziehungsweise Zuweisung bereit-
gestellt.

5.4
Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind die in Anlage 1 aufgeführten und 
zur Zielerreichung notwendigen Ausgaben, welche in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung der 
unter Nummer 2 genannten Fördergegenstände stehen.

Alle Ausgaben müssen sich unmittelbar der Projektum-
setzung zuordnen lassen. Ausgaben, die nicht unmittel-
bar dem Zweck der Förderung zuzuordnen sind, sind 
nicht zuwendungsfähig.

Wirtschaftsgüter, die zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den 
Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu be-
handeln. Begünstigte dürfen über sie vor Ablauf der im 
Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung 
(Zweckbindungsfrist) nicht verfügen. Die Zweckbin-
dungsfrist bemisst sich nach der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer der beschafften Wirtschaftsgüter. Sie be-
trägt maximal 15 Jahre.

Zuwendungsfähig sind insbesondere die in den Num-
mern 5.4.1 bis 5.4.3 aufgeführten Ausgabenarten:

5.4.1

Zuwendungsfähig sind Personal- und Gemeinausgaben. 
Sind in einem Vorhaben direkte Personalausgaben för-
derfähig, so bemisst sich deren Höhe in Form einer Pau-
schale nach Nummer  5.4 EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie 
NRW. Sind in einem Vorhaben indirekte Ausgaben (Ge-
meinausgaben) förderfähig, so bemisst sich deren Höhe in 
Form einer Pauschale nach Nummer 5.5 der EFRE/JTF-
Rahmenrichtlinie NRW. Dies gilt nicht im Rahmen einer 
Förderung nach der AGVO ohne den Einsatz von EU-
Mitteln aus dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027.

5.4.2 

Zuwendungsfähig sind Sachausgaben, hierzu zählen ins-
besondere Ausgaben für Gutachten, Studien sowie Pla-
nungs- und Beratungsdienstleistungen externer Dritter. 
Reisekosten können nur berücksichtigt werden, sofern 
sie durch eine gesonderte Reisekostenabrechnung nach-
gewiesen werden und nicht schon durch die pauschalier-
ten Gemeinausgaben nach den Vorgaben der EFRE/JTF-
Rahmenrichtlinie NRW abgedeckt sind. Sie können nur 
nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes 
berücksichtigt werden.

5.4.3 

Ausgaben für den Grunderwerb sowie Grunderwerbsne-
benkosten sind zuwendungsfähig zugunsten von Zuwen-
dungsempfangenden nach Nummer 3.1 Buchstabe a, so-
fern sie zur Realisierung von Maßnahmen gemäß Num-
mer 2.1 notwendig sind.

Im Fall der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus 
dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 sind Aus-
gaben für Grunderwerb für einen Betrag von mehr als 
10  Prozent, beziehungsweise für Brachfl ächen und ehe-
mals industriell genutzte Flächen mit Gebäuden von 
mehr als 15 Prozent, der förderfähigen Gesamtausgaben 
des betreffenden Vorhabens nicht zuwendungsfähig.

5.5
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben

Nicht zuwendungsfähig sind:

a)  Ausgaben für Maßnahmen, die dem Klimaschutz ent-
gegenwirken,

b)  Ausgaben für Verschönerungsmaßnahmen, die keinen 
Beitrag zur Klimafolgenanpassung oder Risikoprä-
vention leisten,
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c)  Ausgaben für den Neubau von Garagen, Zierbrunnen, 
Skulpturen, Mobiliar, PKW-Parkplätze,

d)  Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen 
zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung,

e)  Finanzierungskosten wie Aufwendungen, die in Zu-
sammenhang mit der Beschaffung fi nanzieller Mittel 
entstehen,

f)  nicht in Anspruch genommene Skonti und Rabatte,

g)  Bewirtungen und

h)  Umsatzsteuer, wenn die Zuwendungsempfangenden 
vorsteuerabzugsberechtigt sind.

5.6

Höhe der Zuwendung

Für die Berechnung der Zuwendung werden die als zu-
wendungsfähig anerkannten Ausgaben des Vorhabens 
herangezogen.

Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn die Zuwen-
dung im Einzelfall mehr als 50 000 Euro pro Antrag be-
trägt. Bei der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus 
dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 wird die Zu-
wendung zudem nur gewährt, wenn die zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben mehr als 200 000 Euro betra-
gen, sofern die Förderung nicht auf der Grundlage der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung erfolgt.

Bei Beantragung mehrerer Einzelmaßnahmen ist ein 
konzeptioneller oder räumlich-struktureller Zusammen-
hang zwischen den Maßnahmen erforderlich.

Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach den unter 
Nummer  1.1 genannten haushalts- und beihilferechtli-
chen Grundlagen.

Der Fördersatz beträgt für Zuwendungsempfangende, 
die keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, 80 Prozent. 
Er erhöht sich auf 90  Prozent für Kommunen in Haus-
haltsnotlage sowie Forschungs- und Bildungseinrichtun-
gen, sofern die Finanzierung aus dem Anwendungsbe-
reich der Beihilfevorschriften hinausfällt (beihilfefreier 
Bereich). Unter die Haushaltsnotlage fallen Kommunen 
ohne ausgeglichenen Haushalt und ohne genehmigtes 
Haushaltssicherungskonzept (Nothaushaltskommunen 
einschließlich überschuldeter Kommunen), Kommunen 
ohne ausgeglichenen Haushalt mit genehmigtem Haus-
haltssicherungskonzept sowie Kommunen, die bei ausge-
glichenem Haushalt aufgrund einer bestehenden bilan-
ziellen Überschuldung zur Aufstellung eines Haushalts-
sicherungskonzeptes verpfl ichtet sind.

Die Zuwendung an eine Forschungseinrichtung oder 
Forschungsinfrastruktur ist beihilfefrei, wenn die Ein-
richtung oder Infrastruktur fast ausschließlich für eine 
nichtwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird und wenn 
die für die betreffende wirtschaftliche Tätigkeit jährlich 
zugewiesene Kapazität nicht mehr als 20 Prozent der 
jährlichen Gesamtkapazität der betreffenden Einrich-
tung beziehungsweise Infrastruktur beträgt. Weitere 
 Voraussetzung für die Beihilfefreiheit ist, dass die wirt-
schaftliche Nutzung mit dem Betrieb der Forschungsein-
richtung oder Forschungsinfrastruktur unmittelbar 
verbunden und dafür erforderlich ist oder die wirt-
schaftliche Nutzung in einem untrennbaren Zusammen-
hang mit der nichtwirtschaftlichen Haupttätigkeit steht. 
Der Anteil von 20 Prozent der jährlichen Gesamtkapa-
zität der betreffenden Einrichtung bezieht sich auf die-
jenige Einrichtung, die mit ihrer organisatorischen 
Struktur und dem ihr effektiv zur Verfügung stehendem 
Kapital, Material und Personal die betreffende Aktivität 
alleine ausführen könnte.

Die Höhe der Zuwendungen für Zuwendungsempfan-
gende, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, bemisst 
sich nach den geltenden EU-Beihilfevorschriften der Ver-
ordnung (EU) Nr.  1407/2013 oder der AGVO. Bei einer 
Förderung auf Grundlage der AGVO gelten die in An-
lage 2 genannten Höchstintensitäten.

Zudem gelten für die einzelnen Freistellungstatbestände 
der AGVO die in Artikel 4 der AGVO genannten Anmel-
deschwellen.

Die Höchstintensitäten der jeweiligen Anteilsfi nanzie-
rungen sind in Anlage 2 geregelt.

Bei einer Förderung auf Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr.  1407/2013 beträgt der Fördersatz bei der anteiligen 
Gewährung von EU-Mitteln aus dem EFRE/JTF-Pro-
gramm NRW 2021-2027 maximal 70 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben oder des Förderhöchstbetrags. 
Der Förderhöchstbetrag mindert sich um die De-mini-
mis-Beihilfen, die der Zuwendungsempfangende in den 
letzten beiden Steuerjahren und im laufenden Steuer-
jahr erhalten hat.

5.7
Kumulierung

Die Kumulierungsvorgaben des EU-Beihilfenrechts sind 
einzuhalten. Die Kumulierung von unterschiedlichen 
EU-Mitteln ist unzulässig.

Bei der Gewährung von Zuwendungen auf der Grund-
lage der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 sind die Kumu-
lierungsregeln des Artikel  5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 einzuhalten. Bei der Gewährung von Bei-
hilfen auf Grundlage der AGVO sind die Kumulierungs-
regeln in Artikel 8 AGVO zu beachten.

Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten be-
stimmen lassen, können kumuliert werden

a)  mit anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maß-
nahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige 
Kosten betreffen, sowie

b)  mit anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich 
teilweise oder vollständig überschneidenden beihilfe-
fähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumu-
lierung die höchste nach der AGVO für diese Beihilfen 
geltende Beihilfeintensität beziehungsweise der 
höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende 
Beihilfebetrag nicht überschritten wird. Dies gilt auch 
für die Kumulierung mit De-minimis-Beihilfen für 
dieselben beihilfefähigen Kosten.

De-minimis-Beihilfen, die nicht in Bezug auf bestimmte 
beihilfefähige Kosten gewährt werden und keinen sol-
chen Kosten zugewiesen werden können, dürfen mit an-
deren staatlichen Beihilfen kumuliert werden, die auf 
der Grundlage der AGVO gewährt wurden.

5.8
Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches Engagement in der Form von frei-
willigen, unentgeltlichen Arbeiten wird als fi ktive Aus-
gabe in Höhe von 15 Euro je geleisteter Stunde in die 
Bemessungsgrundlage einbezogen. Nicht als bürger-
schaftliches Engagement gelten insbesondere Leistungen 
in Erfüllung einer Verpfl ichtung aus einem Beschäfti-
gungsverhältnis oder einer organschaftlichen Stellung 
bei der  Zuwendungsempfangenden.

Die Arbeitsstunden müssen belegt werden. Die Anerken-
nung bürgerschaftlichen Engagements ist so zu begren-
zen, dass die Zuwendung die Summe der tatsächlich ver-
ausgabten förderfähigen Gesamtausgaben nicht über-
steigt.

6
Verfahren 

6.1
Antragsverfahren 

Die Förderung von Vorhaben erfolgt vorrangig auf der 
Grundlage themenorientierter Bekanntmachungen. Ist 
zum Zeitpunkt des Förderinteresses kein dem Zweck 
dieser Richtlinie entsprechendes Programm, entspre-
chender Aufruf oder Wettbewerb veröffentlicht, können 
Vorhaben im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel auch 
einzeln gefördert werden.

Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung 
erfolgt schriftlich unter Verwendung der Antragsformu-
lare bei der bewilligenden Stelle, bei der anteiligen Ge-
währung von EU-Mitteln aus dem EFRE/JTF-Pro-
gramm NRW 2021-2027 vorzugsweise über das EFRE.
NRW.online-Portal. 
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6.2

Datenverarbeitung, Publizität und Transparenz

Bei Antragstellung muss das Einverständnis zur Erfas-
sung und Verarbeitung der aus dem Antrag ersichtlichen 
Daten zum Zweck der Antragsbearbeitung, Finanzver-
waltung, statistischen Auswertung und Überprüfung der 
Vorhaben vorliegen. Die Einwilligung muss sich auch auf 
die Speicherung persönlicher und sachlicher Daten be-
ziehen, die für die Verwendungsnachweiskontrolle nach 
Beendigung des Vorhabens erforderlich sind.

Informationen über jede Einzelbeihilfe über 100 000 Euro 
werden gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c AGVO auf 
der Beihilfenwebsite der EU-Kommission über das Da-
tenbanksystem TAM (Transparency Award Module) ver-
öffentlicht. Zuwendungen können im Einzelfall gemäß 
Artikel 12 AGVO von der Kommission geprüft werden.

Bei der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 erklären sich Zu-
wendungsempfangende im Fall der Förderung mit der 
Aufnahme in die Liste der Vorhaben gemäß Artikel  49 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1060 in Verbindung 
mit Artikel 49 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/1060 
einverstanden. Zudem haben Zuwendungsempfangende 
gemäß Artikel  92b Absatz  14 der Verordnung (EU) 
Nr.  2020/2221 die Publizitätsvorschriften gemäß Num-
mer  10.1 ANBest-EU zu erfüllen. Die Publizitätsvor-
schriften sind auf www.efre.nrw.de veröffentlicht.

6.3 

Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren 

Bewilligungsbehörden sind die örtlich zuständigen Be-
zirksregierungen.

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gezahlten Zuwendungen gelten die VV beziehungs-
weise VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Richtlinie 
abweichende Bestimmungen getroffen werden.

Zuwendungen werden frühestens ausgezahlt, wenn der 
Zuwendungsbescheid bestandskräftig ist. Die Zuwen-
dung wird von der Bewilligungsbehörde auf Antrag des 
Zuwendungsempfangenden nach Vorlage des Abruf-
antrages ausgezahlt.

Die Auszahlung der Mittel erfolgt mit dem Nachweis tat-
sächlich getätigter Ausgaben, sofern in den vorgenann-
ten Bestimmungen bzw. im Zuwendungsbescheid keine 
abweichenden Regelungen getroffen wurden.

Bei der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 gelten für das 
Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren die Regelun-
gen der EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie. 

Die Bewilligungsbehörden müssen in jedem Einzelfall 
die materiell-rechtlichen und formellen Voraussetzungen 
der jeweiligen beihilferechtlichen Rechtsgrundlage prü-
fen und deren Einhaltung sicherstellen.

Handelt es sich nicht um eine anteilige Gewährung von 
EU-Mitteln aus dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-
2027, erfolgt die Förderung nach den §§  23 und 44 der 
LHO.

6.4

Weiterleitung

Im Fall einer Weiterleitung an Dritte durch kommunale 
Zuwendungsempfangende gilt, dass die Förderung in 
Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses erfolgt. Die 
jeweiligen Fördersätze des Weiterleitungsempfangenden 
sind im Zuwendungsbescheid aufzunehmen. Dem Zu-
wendungsbescheid sind ebenfalls die Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung unverändert als Nebenbestimmungen beizufügen. 
Ansonsten gelten die Bestimmungen der Nummer 12 der 
VV zu §  44 LHO beziehungsweise der Nummer  12 der 
VVG zu § 44 LHO für die Weiterleitung von Zuwendun-
gen durch den Zuwendungsempfangenden.

Bei der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus dem 
EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 ist eine Weiterlei-
tung nicht möglich.

6.5
Verwendungsnachweis 

Der Zuwendungsempfangende hat die ordnungsgemäße 
Verwendung der Zuwendung entsprechend den Regelun-
gen der Nummer  6 ANBest-P beziehungsweise der 
Nummer 7 ANBest-G und der Nummer 3 NBest-Bau bei 
Baumaßnahmen nachzuweisen. Für Gebietskörperschaf-
ten und deren Zusammenschlüsse kommt der Regelver-
wendungsnachweis Nummer  7.2 bis 7.4 ANBest-G zur 
Anwendung, für alle anderen Zuwendungsempfangende 
der Regelverwendungsnachweis Nummer  6.2 bis 6.4 
ANBest-P.

Für die Verwendung von Zuwendungen aus dem EFRE/
JTF-Programm NRW 2021-2027 gelten die Bestimmun-
gen der ANBest-EU.

Handelt es sich nicht um eine anteilige Gewährung von 
EU-Mitteln aus dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-
2027, erfolgt die Förderung nach den §§  23 und 44 der 
LHO.

7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2027 außer Kraft.
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Studien und Beratungsleistungen 

Nummer 3.3.1 
Durchführbarkeitsstudien 
gemäß Artikel 25 Absatz 4 
der AGVO 

Ausgaben der Studie 

Nummer 3.3.2 

Studien und 
Beratungsleistungen in 
den Bereichen 
Umweltschutz und 
Energie gemäß Artikel 49 
Absatz 2 der AGVO 

Betrifft die gesamte Studie Investitionen, die nach Abschnitt 
7 der AGVO zuwendungsfähig sind = gesamte Studie 

Betrifft die Studie Investitionen, von denen nur ein Teil nach 
Abschnitt 7 der AGVO zuwendungsfähig sind = nur dieser 
Teil zuwendungsfähig 

Nummer 3.3.3 

Beratungsdienste für 
KMU gemäß Artikel 18 
Absatz 3 der AGVO 

 Ausgaben für Beratungsleistungen externer Berater 

Investitionen 

Nummer 3.3.4 

Industrielle Forschung 
und experimentelle 
Entwicklung gemäß 
Artikel 25 Absatz 3 der 
AGVO 

a) Personalausgaben1 (Ausgaben für Forscher, Techniker und
sonstiges Personal, soweit diese für das Vorhaben eingesetzt
werden);

b) Ausgaben für Instrumente, Ausrüstung2, Gebäude und
Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt
werden gemäß Artikel 25 Absatz 3 Buchstaben b und c
AGVO;

1 Bei Institutionen, die überwiegend aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert werden, darf das Personal in 
der Bezahlung nicht bessergestellt werden als vergleichbare Landesbedienstete. Personalausgaben für das 
Stammpersonal von Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind nicht zuwendungsfähig. 
2 Ausgaben für Geräte und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben angeschafft und genutzt 
werden. Wenn diese Instrumente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das 
Vorhaben verwendet werden, gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte 
Wertminderung während der Dauer des Vorhabens als zuwendungsfähig. Bei Zuwendungen an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen in deren nichtwirtschaftlicher Tätigkeit (Beihilfefreiheit) können Ausgaben für Geräte 
und Ausrüstungen in Höhe von deren Anschaffungsausgaben angesetzt werden. Der Zuwendungsempfänger darf 
über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht frei verfügen. 
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c) zusätzliche Gemeinausgaben und sonstige
Betriebsausgaben (unter anderem für Material, Bedarfsartikel
und dergleichen), die unmittelbar durch das Vorhaben
entstehen;

d) Ausgaben für Auftragsforschung, Wissen und für unter
Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von Dritten direkt oder
in Lizenz erworbene Patente sowie Ausgaben für Beratung
und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für das
Vorhaben genutzt werden.

Nummer 3.3.5 

Prozess- und 
Organisations-
innovationen gemäß 
Artikel 29 Absatz 3 der 
AGVO 

a) Personalausgaben1;

b) Ausgaben für Instrumente, Ausrüstung2, Gebäude und
Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt
werden;

c) Ausgaben für Auftragsforschung, Wissen und unter
Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von Dritten direkt oder
in Lizenz erworbene Patente;

d) zusätzliche Gemeinausgaben und sonstige
Betriebsausgaben (unter anderem für Material, Bedarfsartikel
und dergleichen), die unmittelbar durch das Vorhaben
entstehen.

Nummer 3.3.6 

Investitionen für die 
Sanierung von 
Umweltschäden, die 
Rehabilitierung 
natürlicher 
Lebensräume und 
Ökosysteme, den Schutz 
bzw. die 
Wiederherstellung der 
Biodiversität oder die 
Umsetzung 
naturbasierter Lösungen 
für die Anpassung an 
den Klimawandel und 
für den Klimaschutz 
gemäß Artikel 45 Absatz 
2 AGVO 

a) Sanierung von Umweltschäden, einschließlich der
Beeinträchtigung der Qualität des Bodens, des Oberflächen-
oder des Grundwassers;

b) Rehabilitierung von geschädigten natürlichen
Lebensräumen und Ökosystemen;

c) Schutz bzw. Wiederherstellung von Biodiversität oder
Ökosystemen, um dazu beitragen, Ökosysteme in einen guten
Zustand zu versetzen oder Ökosysteme, die bereits in gutem
Zustand sind, zu schützen;

d) Umsetzung naturbasierter Lösungen für die Anpassung an
den Klimawandel und für den Klimaschutz.

Nummer 3.3.7 

Investitionen in den 
Umweltschutz 
einschließlich 
Dekarbonisierung gemäß 
Artikel 36 Absatz 4 
AGVO. 

Zuwendungsfähig sind die Investitionsmehrkosten, die anhand 
eines Vergleichs der Kosten der Investition mit denen des 
kontrafaktischen Szenarios, d. h. ohne die Zuwendung, wie 
folgt ermittelt werden:  

a) Besteht das kontrafaktische Szenario in der Durchführung
einer weniger umweltfreundlichen Investition, die der
üblichen Geschäftspraxis in dem betreffenden
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Wirtschaftszweig oder für die betreffende Tätigkeit entspricht, 
so ergeben sich die zuwendungsfähigen Kosten aus der 
Differenz zwischen den Kosten der durch die Zuwendung 
geförderten Investition und den Kosten der weniger 
umweltfreundlichen Investition. 

b) Besteht das kontrafaktische Szenario darin, dass dieselbe
Investition zu einem späteren Zeitpunkt getätigt wird, so
ergeben sich die zuwendungsfähigen Kosten aus der Differenz
zwischen den Kosten der durch die Beihilfe geförderten
Investition und dem Kapitalwert der Kosten der späteren
Investition, abgezinst auf den Zeitpunkt, zu dem die
geförderte Investition getätigt würde.

c) Besteht das kontrafaktische Szenario darin, dass bestehende
Anlagen und Ausrüstung in Betrieb bleiben, so ergeben sich
die zuwendungsfähigen Kosten aus der Differenz zwischen
den Kosten der durch die Beihilfe geförderten Investition und
dem Kapitalwert der Investitionen in die Wartung, Reparatur
und Modernisierung der bestehenden Anlagen und
Ausrüstung, abgezinst auf den Zeitpunkt, zu dem die
geförderte Investition getätigt würde.

d) Bei Ausrüstungen, die Leasingvereinbarungen unterliegen,
ergeben sich die zuwendungsfähigen Kosten aus der
Kapitalwert-Differenz zwischen dem Leasing der durch die
Zuwendung geförderten Ausrüstung und dem Leasing der
weniger umweltfreundlichen Ausrüstung, die ohne
Zuwendung geleast würde; die Leasingkosten umfassen keine
Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Ausrüstung
oder der Anlage (Brennstoffkosten, Versicherung, Wartung,
sonstige Verbrauchsgüter), unabhängig davon, ob sie
Bestandteil des Leasingvertrags sind.

Nummer 3.3.8 

Investitionen in 
Forschungsinfrastruk-
turen gemäß Artikel 26 
Absatz 5 der AGVO 

Ausgaben der Investitionen in materielle und immaterielle 
Vermögenswerte3 
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– MBl. NRW. 2023 S. 1158
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II.

Ministerpräsident

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik Indonesien in Frankfurt am Main

Bekanntmachung 
des Ministerpräsidenten 

M 4 – 02.02-1/23

Vom 10. Oktober 2023

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufs-
konsularischen Vertretung der Republik Indonesien in 
Frankfurt am Main ernannten Herrn ANTONIUS YUDI 
TRIANTORO am 5. Oktober 2023 das Exequatur als 
 Generalkonsul erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die 
Länder Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn ACEP 
 SOMANTRI, am 28. August 2020 erteilte Exequatur ist 
erloschen.

– MBl. NRW. 2023 S. 1170

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Liberia in Düsseldorf

Bekanntmachung 
des Ministerpräsidenten 

M 4 – 02.35-1/09

Vom 10. Oktober 2023

Das Herrn Dr. Klaus Kirchner erteilte Exequatur als 
 Honorargeneralkonsul der Republik Liberia in Düssel-
dorf mit dem Konsularbezirk Länder Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist mit Ablauf des 
13. Februar 2023 erloschen. 

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik Libe-
ria in Düsseldorf ist somit geschlossen. 

– MBl. NRW. 2023 S. 1170

Honorarkonsularische Vertretung 
der Slowakischen Republik in Dortmund

Bekanntmachung
des Ministerpräsidenten 

M 4 – 03.28-1/23

Vom 10. Oktober 2023

Die Bundesregierung hat Herrn Klaus Wegener am 
26  Sepetmber 2023 das Exequatur als Honorarkonsul 
der Slowakischen Republik in Dortmund erteilt. 

Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen. 

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen 
Vertretung:

Steinstraße 48, 44147 Dortmund

Tel.: 02 31 8 38 00 25

Fax.: 02 31 8 38 00 56

Email: konsul.slowakei@auslandsgesellschaft.de

Öffnungs-
zeiten: Mo und Do von 10:00 bis 12:00 Uhr 

– MBl. NRW. 2023 S. 1170

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

15. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
Feststellung einer Nachfolgerin

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Vom 6. Oktober 2023

Die Nachfolge für das zum 15. September 2023 ausgeschie-
dene Mitglied der 15. Landschaftsversammlung, Herrn 
 Raphael Dittert (BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN), ist im 
 Internet unter https://www2.lwl.org/de/LWL/portal/der-
lwl-im-ueberblick/der-lwl-zahlen/bekanntmachungen/ öf-
fentlich bekannt gemacht worden.

Bezug: Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe vom 28. Dezember 2020 (MBl. NRW. 
2021 S. 10)

Münster, 6. Oktober 2023

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Georg  L u n e m a n n 

– MBl. NRW. 2023 S. 1170

15. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
Feststellung einer Nachfolgerin

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Vom 6. Oktober 2023

Die Nachfolge für das zum 1. September 2023 ausgeschie-
dene Mitglied der 15. Landschaftsversammlung, Herrn 
 Johannes Winkel (CDU), ist im Internet unter https://
www2.lwl.org/de/LWL/portal/der-lwl-im-ueberblick/der-
lwl-zahlen/bekanntmachungen/ öffentlich bekannt ge-
macht worden.

Bezug: Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe vom 28. Dezember 2020 (MBl. NRW. 
2021 S. 10)

Münster, 6. Oktober 2023

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Georg  L u n e m a n n 

– MBl. NRW. 2023 S. 1170

15. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
Feststellung einer Nachfolgerin

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Vom 6. Oktober 2023

Die Nachfolge für das zum 27. September 2023 ausge-
schiedene Mitglied der 15. Landschaftsversammlung, 
Frau Annette von dem Bottlenberg (BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN), ist im Internet unter https://www2.lwl.org/
de/LWL/portal/der-lwl-im-ueberblick/der-lwl-zahlen/
bekanntmachungen/ öffentlich bekannt gemacht worden.
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Bezug: Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe vom 28. Dezember 2020 (MBl. NRW. 
2021 S. 10)

Münster, 6. Oktober 2023

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Georg  L u n e m a n n 

– MBl. NRW. 2023 S. 1170
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